
} 

f\ 

D e g r ü n d u n g 

zum Bebauungsplan Nr. 4o W. 11 Geis e,-.,eg; " 
vom 15 . Febr. 1974 
der Stadt Weener , Landkreis Leer 

1. Allrremeines ____ _ _ g _____ __ _ 

Das im Bebauungsplan Nr. 4o W erfaßte Gelände liegt nordB st­
lich der geschlossenen Ortslage der Stadt Weener. Das Gesamt­
gelände ist bis auf die Parzelle 59/10 zur Zeit unbebaut. 
Das Gebiet liegt in der Flur 2 Gemarkung Weener und Flur 11 
Gemarkung Ween.ermoor. Es wird begrenzt: im Nord,,;esten dur ch 
den Geiseschloot, im Nordosten durch Wiesenpurzellen, im 
Südosten durch das Feers tenborgumer Tief und im Südwesten 
dur ch die Parzellen 17 und 18. Im Geltungsbereich des Planes 
liest weiterhin die der Erschließung dienende Industriestraße, 
die von der Einmündung der Norderstraße (L 31) in die B 75 
zunächst nach Nordwesten, dann später nach Nordosten abl:::nickend 
die gewerblichen Fl[ichen erschließt" Dabei werden die nach-­
folgend aufgeführten Parzellen durch diese Erschließungsstraße 
berührt oder zerschni tten: 35/4, 42/3, die SieltiefparzcJ. len 
42/2 und 43 / 1, weiterhin die Parzellen 51, 24/ 11, 22/3 , 21/2, 
2o/2 und 1.7. Das Gebiet wird im neuen Flächennutz:ungsplan 
der Stadt Weener, der sich zur Zeit in der Aufstellung befin­
det~ entsprechend ausgewiesen. 

2c P.lanunp.;sabsichten -----·----~----------
Die gewerbliche Baufläche dieses Bebauungsplanes gliedert sich 
auf i n Indust1·iegebiet und Gewerbegebiet sowie eine Teilfläche 
eines GeHerbegebietes mit Beschränkung;n Die Stadt '.vcener beab­
si chtigt, mit der Au~te i sung dieses Geländes Gewerbe- und In­
dustriebetriebe aus der beengten Ortslage herauszunehmen 
und in diesem Bereich neu anzusetzen und ihnen damit Ausdehnungs­
mögli chkeiten zu schaffen. Außerdem sollen neue Gewerbe- 11nd 
I ndustriebetriebe zur Ansiedlung bewogen werden , um ein g;röße -­
res Arbeitsplatzac3ebot in der Stadt We ener zu gewährleisten. 
Das Ge b iet ist nach Westen durch den Geiseschl oot und nach 
Osten durch das Feerstenborgumer Tief umfaßt. Erweiterunf;smög­
l ich kei ten besirhen für das Gei'lerbegebiet nac h Süden u.nd für 
das Industriegebiet nach Norden . 

In den Randbereichen zum Geiseschloot und zum Fecr.stenborg;nmer 
Tief werden Grünzonen ausgewiesen , um das Gebiet zur f reien 
Landschaft hin abzuschi rmen . In diesen Grünzonen soll im Norden 
e i ne Grünfläche für Mittagspausenplätze ausgewiesen \\1"erd2n . 
Bei der Ansiedlung von Gewerbebetrieben wird darAuf geachtet, 
daß die Flächen sinnvoll mit standortgerechten Gehölzen . einge-­
grünt werden. Bestehende Anpflanzungen und Scl1utzstre ifen wer­
den bei der Ausweisung berücksichtigt. Außerdem sollte ein 
Schutzgriingilrtel ntirdlich des Buschfelder Sieltiefes spitcr 
einmal das Gebiet zur Stadt hin absch:i.nnen. Hier sollte .so fr iih 
wie möglich eine Anpf J.an2,ung beginnen. 
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3. Verkehrliche_Erschließung 
1 

Das Gebiet wird üb~r die Industriestraße erschlossen, die von 
der B ?5 in Höhe der Einmündung der L 31 (Norderstraße) nach, 
Nordwesten abzweigt. Für diese Straße ist eine Ausbaubreite 
von 12 m vorgesehen. Diese gliedern sich auf in 7,5o m Fahrbahn~ 
2,5o m kombinierter Rad- und Fußweg sowie 2,oo m Verkehrsgrün­
streifen. Au ch die Planstraßen haben eine Breite von 12,oo m. 
Diese gliedern sich auf in 7, 5o m Fahrbahn, 2, 5o m :Mehrzweck--
und ParkstFeifen und 2 ,oo m kombinierter Rad- und Fußweg. Durch 
diese Mehrzweckspur wird ge,:.rährleistet, daß ausreichender öffent­
licher Parkraum im Gebiet zur Verfügung steht, um Fahrzeugen, 
die vor Öffnung der Industriebetriebe eintreffen, eine Abstell­
mBglichkeit zu geben. Um weiterhin ausrei chend pr ivate Stell­
flächen zu ge"i.llährleisten, wurden die überbaubnren Bereiche von 
der öffentlichen Verkehrsfläche 7 m zurückgesetzt. Dadurch 
können in senkrechter Aufste llung Pfüv 1 s auf den Privatflächen 
nbgestollt werden .. Der Geiseweg dient nicht der Erschließung 
dieses Gebietes, sondern nur der an ihm liegeü.den landwirtsc.haft-· 
lieh genutzten Flächen und Gebäude. 

4. Städtebauliche Werte 

Der Bebauungsplan erfaßt eine Gesamtfläche (Bruttobauland) 
von 32~19 ha. 

Verkehrs.fläche 
Grünfläche 

3~53 ha 
4,2o ha 

Summe der öffentlichen Flächen : 

Anteil 24 % 
7 , 73 ha 

verbleibendes Nettobauland 24,46 ha 

davon: Gewerbegebiet 
Industriegebiet 

6,1o ha 
18,36 ha 

Die Größe des überbaubaren Bereiches beträgt im Gewerbegebiet 
5,o3 ha, im Industriegebiet 15,76 ha. 

Summe des überbaubaren Bereiches: 2o, 79 ha. 

Wohnungen sind im Gewerbegebiet gemäß§ 8 (3) und im Industriege­
biet gemäß§ 9 (3) der Baunutzungsverordnung nur für Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter zulässig. 

5. Wasserwirtschaftliche~Erschließung 

Das Baugebiet wird an die zentrale Kanalisation der Stadt Wee~er 
angeschlossen. 

Das Oberflächenwasser wird im Zuge der Straßenentwä~3serung dem 
Hauptvorfluter (Buschfelder Sieltief) zugeführ t. · 

Das Gebiet wird an die zentrale Wasserversorgung des Wasser­
versorgungsverbandes Rheiderland, Weener, angeschlossen. 
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6._Beseitigung _dor _f esten_Abfa ll s toffe 

Samtliche Wohngebäude \ve rden a~~ ;, 9/ y
0

·;-J~entral e Mül l beseiti g;ung 
der Stadt We e ner angeschlos sen iut-f1: ' auf der zentral e n De ponie 
des Landkre i ses Le e r sachgerecht abgelagert. Für industriell~ 
Abfälle müssen Sonderregelungen getroffen werden~ 

I 
7. Koste n der Erschließun~ __ _ ___ _ _______ _ __ _ ___ _ __ _ Q 

Nach über s clllä giger Berechnung betragen die Kosten der Erschlie­
ßungsanlage n: 

a) für die Anlage der Straßen, 
einschließlich Straßenentwässerung 
und -beleuchtung 

b) Wasserversorgung 
ca. 2.500 lfm x 90,-- DM 

c) Schmutzwas s erkanalisation 
ca. 2 . 800 lfm x 160,-- DM 

d) Regenwasserkanalisation 
ca. 2.500 lfm x 120,-- D}I 

e) Anlage und Aufforstung der 
Schutzstreifen 

2.30 0 . 000, - - DM 

225.ooo,-- DM 

448.ooo,-- DM 

300. 000, -·- DM 

1o5.ooo,-- DH 

Die der Stadt entstehenden Kosten k6nnen wegen der Bes onderheit 
eines Gewerbe - und Industriegebiete s , auch im Hinblick auf die 
Zufahrtstraße , nicht dargelegt werden, zumal die Zuwendungen 
von dritter Seite in ihrer H6he noch nicht feststehen . Auf die 
eigentliche (innere) Erschließung des Gebietes finden die 
satzungsrechtlichen Vorschriften der Stadt Anwendung. 

8._Sonstige_Maßnahmen 

Die Stadt Weener behält sich boclenordnende :Maßnahmen im Sinne 
des 4. und 5. Teiles des BDauG vor . Sollte es zu entschädigungs­
pflichtigen E:ingriffen kommen, wird nach den Vorschriften des 
BBauG verfahren. 

Bearbeitet: Planungsbüro Nolte - Hütker 
Osnabrück , 15. 2 1974 

gez. 


